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Auswahl nach den Auswahlkriterien („Abschichtung“) vor Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
Die zur Angebotsabgabe aufzufordernden Unternehmen werden in einem dreistufigen Verfahren 
ermittelt: 
 

1. Formale Prüfung der Teilnahmeanträge 
2. Eignungsprüfung 
3. Ggf. Auswahl nach den Auswahlkriterien („Abschichtung“) 

 
Für den Fall, dass die Anzahl an geeigneten Bewerbern die Zahl 5 überschreitet, erfolgt aufgrund der 
begrenzten Kapazitäten des Auftraggebers eine Auswahl von 5 - 8 Bewerbern, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert werden, nach dem folgenden Bewertungsschema: 
 
Abschichtung aufgrund von einzureichenden Nachweisen, gemäß Eignungskriterien in der Deutschen 
eVergabe, mit folgenden Anforderungen: 
 
1) Umsatz in dem Tätigkeitsbereich 

 
Der Bewerber weist seinen Umsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags in den letzten drei vor dem Ablauf 
der Teilnahmefrist abgeschlossenen Geschäftsjahren durch Ausfüllen der in der eVergabe hinterlegten 
Eigenerklärung nach. 

 
Der Umsatz ist im Sinne dieses Kriteriums dann geeignet, wenn: 

- der angegebene Umsatz eindeutig dem im Vergabeverfahren definierten Tätigkeitsbereich 
zugeordnet werden kann und 

- in den drei angegebenen Geschäftsjahren mindestens der geforderte Mindestjahresumsatz 
(250.000,- EUR) erreicht wurde. 

 
Für Bewerbergemeinschaften ist der Umsatz kumuliert anzugeben. 
 
Bewertung und Punktevergabe: 
3 Jahre Mindestjahresumsatz erreicht 30 Punkte  
2 Jahre Mindestjahresumsatz erreicht 20 Punkte 
1 Jahr Mindestjahresumsatz erreicht 10 Punkte 
Kein Jahr Mindestjahresumsatz erreicht 0 Punkte 
 
2) Beschäftigtenzahl im Tätigkeitsbereich 

 
Der Bewerber weist seine durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl im Tätigkeitsbereich des 
Auftrags in den letzten drei vor dem Ablauf der Teilnahmefrist abgeschlossenen Geschäftsjahren durch 
Ausfüllen der in der eVergabe hinterlegten Eigenerklärung nach. 
 
Bewertung und Punktevergabe: 
3 Jahre durchschnittliche Beschäftigtenanzahl >=10 erreicht 30 Punkte  
2 Jahre durchschnittliche Beschäftigtenanzahl >=10 erreicht 20 Punkte 
1 Jahr durchschnittliche Beschäftigtenanzahl >=10 erreicht 10 Punkte 
Kein Jahr durchschnittliche Beschäftigtenanzahl >=10 erreicht 0 Punkte 
 
 
Die Gesamtsumme der definierten Bewertungskriterien beträgt 60 Punkte. 
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Die Vergabestelle behält sich vor, die genannten Eignungskriterien zu überprüfen. 
 
Die 5 - 8 Bewerber mit der so ermittelten höchsten Gesamtpunktzahl werden zur Abgabe eines 
Angebotes aufgefordert. 


